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Der Landrat 

 

 

 

Beschlussvorlage 

 

Organisationseinheit 

Kreistagsgeschäftsstelle  

Datum 

13.10.2023 

Drucksachen-Nr. 

2023/289 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Kreistag öffentlich 23.10.2023 

 

 

Tagesordnungspunkt 22 

Wahl der Vertrauensleute für die Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter; 
Anfrage des Regierungspräsidiums Freiburg/Benennung geeigneter Personen 

 

Beschlussvorschlag 

Dem Regierungspräsidium Freiburg werden die von den Fraktionen benannten Personen als Ver-
trauensleute für die Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter vorgeschlagen. 
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Historie und Sachverhalt 

Das Regierungspräsidium Freiburg hat am 9. Oktober 2023 darum gebeten, Vertrauensleute zu be-
nennen, die bei der Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter mitzuwirken haben (Wahlaus-
schuss gem. § 26 VwGO). 

Die Wahl der Verwaltungsrichter selbst erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, dafür werden zu gege-
bener Zeit entsprechende Vorschläge von den Fraktionen angefordert. 

Für die jetzt anstehende Aufgabe soll der Landkreis drei bis vier geeignete Personen benennen. Diese 
müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen (siehe Anlage). 

Um dem Regierungspräsidium die Personen zeitgerecht benennen zu können (Fristende: 24. Novem-
ber 2023), müssen diese in der Sitzung des Kreistags am 23. November 2023 bestimmt werden. 

Wie bereits erwähnt, soll der Landkreis 3 – 4 Personen benennen. Da im Kreistag jedoch sechs Frak-
tionen vertreten sind, wird vorgeschlagen, dass jede Fraktion jeweils eine Person benennt (keine 
Stellvertreter). Das Regierungspräsidium Freiburg hat danach die freie Wahl, wen sie dem Landtag 
bzw. dem von diesem bestimmten Ausschuss vorschlagen will. 

Die Personen können ggf. auch direkt in der Sitzung benannt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

Anlagen 

Anlage 1 – Schreiben des Regierungspräsidiums vom 9. Oktober 2023 mit Anlagen 
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Art der Aufgabe 

  Staatliche Aufgabe 

 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe 

 

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen (siehe Strategietabelle) 

  keine Auswirkungen 

  Auswirkungen auf:  

Strategie-Nr.: … Handlungsfeld: … 

Leistungsziel: … 

Maßnahme: … 
 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

… EUR    … 
  

 

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

… EUR    … 
  

 

Nettoauswirkungen 

 

… EUR    … 
  

 

 Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e …) veranschlagt 
 

… 
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